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für den Gedanken der Feindesliebe zugänglich ift. Sie wiffen, daß das
imperialiftifche „Chriftentum" und das ungläubig-nationaliftifche
Judentum hier den Ungeift verkörpert, auf den der Iflam nun mit feiner
kriegerifchen Abwehr antwortet. Bevor wir mit dem Gewiffen der
Moflem reden können, muffen wir das Gewiffen unfrer eigenen Völker
wecken. Ich verfuchte, das in meinem Brief an die englifchen Quäker
nach diefen beiden Seiten hin zu tun. Aber ich weiß, daß das Befte,
was der Iflam hat, aus dem Judentum und Chriftentum ftammt. Wenn
wir aus dem Glauben an das Reich Gottes leben, kann auch eine neue
Glaubens- und Gewiffensbewegung in den Iflam kommen. Ja, ich
„fehe" im Glauben diefen neuen Geift des Lebens von Zion ausgehen in
die europäifche Welt, in die jüdifche Welt und in die iflamitifche Welt
hinein. Wir wollen uns gegenfeitig in diefem Glauben beftärken,
obwohl in unfrer Seele auch die Angft vor kommenden Gerichten brennt!

Mit herzlichen Grüßen bin ich Ihr Heinz Kappes.

Gegen die Diktatur des Bundesrates.

Wir bringen diefe Erklärung des Freiheitskomitees trotz der Raumknappheit
im Wortlaut zum Abdruck, einmal, weil fie eine Aeußerung fchweizerifcher

Tapferkeit ift, alfo ein rechtes Wunder, fodann, weil man wohl nicht alle Finger
der einen Hand braucht, um die bürgerlichen Zeitungen aufzuzählen, die den Mut
haben werden, diefes im Grunde doch fo felbftverftändliche Wort zu bringen. Daß
wir felbft Einiges etwas anders fagen würden, tut unferer Zuftimmung zum Ganzen
keinen Eintrag. D. Red.

Zürich, den 25. Auguft 1936.

An den Schweizerifchen Bundesrat, Bern.
Sehr geehrter Herr Bundespräfident!
Sehr geehrte Herren Bundesräte!

Wir erlauben uns, mit Gegenwärtigem auf den „Bundesratsbefchluß
betr. das Verbot der Teilnahme an den Feindfeligkeiten in Spanien"
vom 14. Auguft 1936 zurückzukommen, nach dem erftens die Ausreife
aus der Schweiz zur Teilnahme an den Feindfeligkeiten in Spanien
verboten ift, und zweitens die Feindfeligkeiten in Spanien von der
Schweiz aus in keiner Weife unterftützt oder irgendwie begünftigt
werden dürfen.

Wir möchten zu diefem Bundesratsbefchluß zunächft mit dem Hinweis

Stellung nehmen, daß es uns nicht angebracht erfcheint, die
Vorgänge, die fich in Spanien abfpielen, unter dem generellen Begriff
„Feindfeligkeiten" zufammenzufaffen. Dies angefichts der Tatfache, daß
es fich in Spanien um den Abwehrkampf einer legalen, verfaffungs-
mäßigen, vom Volke frei gewählten Regierung handelt, die fidi gegen
den bewaffneten Ueberfall einer aufftändifchen Militärpartei verteidigt.
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Mit diefer Feftftellung möchten wir nur den hiflorifchen Tatbefland
wahrheitsgemäß gekennzeichnet haben.

Veranlaffung zu diefem Schreiben ift die große Sorge, die uns der
genannte Bundesratsbefchluß deshalb bereitet, weil er geeignet ift, die
öffentliche Meinung der Schweiz irrezuführen und die Außenpolitik
der Schweiz einfeitig feftzulegen. Wenn wir darauf hinweifen, daß ein
Schweizer durch die Teilnahme an den Kämpfen oder durch die Ueber-
weifung von Geldmitteln die Feindfeligkeiten durchaus nicht als folche
unterftützen oder gar begünftigen, fondern lediglich der rechtmäßigen
Regierung in Spanien und der demokratifchen Idee im allgemeinen
zum Sieg verhelfen will, fo wollten wir damit nur hervorheben, wie
fehr fchon der Wortlaut des Bundesratsbefchluffes zu Mißverftänd-
niffen Anlaß geben kann.

Der Bundesratsbefchluß widerfpricht aber darüber hinaus — und
dies fcheint uns fehr wefentlich — den Gepflogenheiten und Traditionen

der fchweizerifchen Regierungen während der letzten hundert Jahre
fchweizerifcher Politik. Es ift uns nicht bekannt, daß gegen eine
Unterftützung der Freiheitskämpfe Griechenlands oder der Freifcharenzüge,
die die Einigung Italiens bezweckten, oder der Kämpfe um die
Befreiung Polens vom Joche des Zarismus oder der Buren gegen die
Engländer je ein ähnliches Verbot ergangen wäre. Wir haben vielmehr
allen Anlaß, zu glauben, daß der Bundesrat fich bei jeder diefer Gelegenheiten

in der Weife neutral verhielt, daß er es keinem Schweizer
verwehrte, feiner Gewiffenspflicht nachzukommen und fich im Kampf
gegen die Reaktion für die fortfchrittlichen Ideen einzufetzen. Wir
verweifen insbefondere auf den Freiheitskampf der revolutionären
polnifchen Regierung im Jahre 1863/64, der in der Schweiz eine
Unterftützung fand, die in folchem Maße undenkbar gewefen wäre, wenn
der Schweizerifche Bundesrat die Gewiffen in ihrer freien Betätigung
irgendwie gebunden hätte. Weder die öffentlichen Sammlungen von
Geldern und von Waffen, die zum Teil in der Staatskanzlei des Kantons

Zürich organifiert wurden, noch die breit organisierten Geldfamm-
lungen innerhalb der Schweizerifchen Armee, noch die von allen Kreifen

befürwortete und betätigte Ausrüstung von Freiwilligen, noch die
Teilnahme des Oberftlieutenants im Eidgenöffifchen Artillerieftab,
Franz von Erlach, an den Kämpfen in Polen, noch die Empfehlungen,
die diefer felbe Oberftlieutenant von General Dufour und von Oberft
Herzog an die Adreffe der revolutionären polnifchen Regierung erhielt,
wären denkbar gewefen, wenn fich der Bundesrat damals ebenfalls auf
den Standpunkt geftellt hätte, daß die Politik der Nicht-Einmifchung
nicht nur die Eidgenoffenfchaft, fondern auch jeden einzelnen Schweizerbürger

verpflichte. Der Bundesrat hat diefen Standpunkt damals nicht
eingenommen, obfehon die Schweiz von mächtigen Abfolutismen
umgeben war.

Ueberdies haben zahlreiche Schweizer während des Weltkrieges an
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diefer oder jener Front gekämpft, ohne daß das öffentliche Gewiffen
fich dagegen aufgelehnt hätte.

Wir überfehen nicht, daß feitdem das neue fchweizerifche Militär-
flrafgefetzbuch in Kraft getreten ifl, das durch Artikel 94 jeden Eintritt

in fremden Militärdienft mit Strafe belegt. Indeffen ift diefe Straf-
beftimmung nach den Verhandlungen der Bundesverfammlung (Be-
richterftattung Ständerat Bolli, Sten. Bulletin 1921, S. 456 f.) in erfter
Linie auf eine definitive Liquidierung des Reislaufens gerichtet. Die
ratio legis befteht in der Verhinderung einer Schwächung der fchweizerifchen

Wehrkraft. Unter voller Berücksichtigung diefer Gefetzes-
beftimmung find wir jedoch der Auffaffung, daß jede anders geartete
Unterftützung einer verfaffungsmäßigen, vom Volke frei gewählten
Regierung in ihrem Kampfe gegen rechtsbrecherifche Infurgenten und
im Dienfte der freiheitlichen und demokratifchen Ideen befter fchweize-
rifcher Tradition entfpricht und keine Schwächung der fchweizerifchen
Wehrkraft bedeutet.

Aus zwei Gründen darf in der Unterftützung der fpanifchen
Regierung durch einzelne Schweizerbürger auch keineswegs eine
Verletzung der fchweizerifchen Neutralität erblickt werden. Einmal handelt

es fich bei dem Kampf der legalen fpanifchen Regierung gegen die
putfchiftifchen Rechtsbrecher nach den Grundfätzen des Völkerrechtes
nicht um den Kampf zweier kriegführender Parteien. Und davon ganz
abgefehen verpflichtet auch die Unterftützung der fpanifchen Regierung

durch einen einzelnen Schweizerbürger die Schweizerifche
Eidgenoffenfchaft als Staat in keiner Weife im Sinne einer Preisgabe der
Neutralität.

Damit glauben wir alle Gefichtspunkte erwähnt zu haben, die uns
veranlaffen, mit der gebotenen Befonnenheit, aber doch mit Offenheit,
zu erklären, daß wir von dem genannten Bundesratsbefchluß den
Eindruck der Befangenheit und der Voreingenommenheit erhalten. Wir
können nicht verfchweigen, daß die Vermutung aufkommt, es fei der
Bundesratsbefchluß, der in der Tradition keineswegs begründet ill, auf
einen Druck von außen oder zumindeft auf die Befürchtung einer
Mißbilligung von feiten benachbarter Großmächte zurückzuführen, fomit
auf die Macht der Angft.

Diefe Vermutung veranlaßt uns, das ergangene Verbot im Intereffe
einer richtig geführten Außenpolitik vom Standpunkt der fchweizerifchen

freiheitlichen und demokratifchen Tradition aus zu beleuchten.
Eine richtig geführte fchweizerifche Außenpolitik kann unferer feiten
Ueberzeugung nach nicht eine folche der Nachgiebigkeit und der Be-
fliffenheit fein, fondern nur eine der Fettigkeit und der aufrechten und
felbftbewußten Behauptung des eigenen Staatsgedankens.

Wir nehmen gerne an, daß Sie durch Ihren Befchluß, der, wie es

der Logik der Tatfachen entfpricht, fich einfeitig auswirken muß, fich
nicht einfeitig für die Partei der aufftändifchen Generäle feftlegen
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wollten. Sie können als Schweizerifcher Bundesrat durch die
Anwendung der Grundfätze des Völkerrechtes auf eine Gruppe von Put-
fchiften Ihre Eigenlchaft, eine verfaffungsmäßige Regierung zu fein,
nicht felbft desavouieren. Ebenfowenig könnten Sie felbft vor jenem
äußerften Mittel zurückfchrecken, das die fpanifche Regierung in ihrer
Notlage ergreifen mußte: das Volk zur Verteidigung der Verfaffung
aufzurufen. Sie find gewiß dem Argument zugänglich, daß Sie fich
felbft als fchweizerifche Regierung aufheben würden, wenn Sie irgend
welcher Militärpartei auch nur im entfernteften die Hoffnung geben
würden, daß es ihr dereinft gelingen könnte, Ihnen ihren Willen
aufzuzwingen. Trotzdem muffen wir Sie darauf aufmerkfam machen,
daß Ihr Befchluß, durch den Sie es verbieten, eine verfaffungsmäßige,
vom Volk frei gewählte Regierung zu ftützen, fo ausgelegt werden
könnte, als begünftigten Sie die Auffaffung jener, die durch einen
Aufftand fich berechtigt glauben, fich der Regierung zu bemächtigen.

Die fchweizerifche Regierung kann aber einer folchen Hoffnung
keinen Raum gewähren, weil fie nicht nur auf materielle Weife die
fchweizerifchen Intereffen und die fchweizerifche Sicherheit verteidigt,
fondern darüber hinaus eine fchweizerifche Idee zu fchützen und zu
verantworten hat, auf die fie durch den Willen des Volkes und die
lebendige Tradition der Schweiz verpflichtet ift. Ganz befonders wichtig
muß diefe Verpflichtung in Zeiten werden, in denen alle Rechtsbegriffe
ins Wanken geraten.

Unfere Landesregierung, die kürzlich um einen beträchtlichen Wehrkredit

eingekommen ift, ift fich gewiß darüber im klaren, daß zum
Schutze des Landes Kanonen und Fellungen niemals ausreichen werden,
wenn nicht die moralifche Verteidigung des Landes heute fchon
vorbereitet wird. Nur auf dem Fundament der fchweizerifchen Idee kann
jener Abwehrwille aufgebaut werden, der in den Dienft der Außenpolitik

eingefetzt werden kann, wenn einmal die Kräfte, die heute das

europäifche Gleichgewicht, mühlam genug, noch erhalten, auf diploma-
tifchem Wege nicht mehr geltend gemacht werden könnten. Die
Gewähr dafür, daß ein folcher entfchloffener Abwehrwille zuftande
kommt, daß die Herzen nicht wanken, daß die bewilligten neuen Waffen

dem Verteidigungszweck auch wirklich dienen werden, kann nur
darin gefunden werden, daß der Schweizer auch genau weiß, wofür er
kämpft.

Worauf fich ein aufrechter, volksverbundener Bundesrat, der den
männlichen Willen zur Unabhängigkeit des Landes hat, jederzeit wird
ftützen können, ift ein durch die Kraft der freiheitlichen Idee geeintes
Schweizervolk. Nur in eine Regierung, die bereit ift, ihre Pflicht im
Dienfte der fchweizerifchen Freiheit und der fchweizerifchen Demokratie

bis zum letzten Atemzug zu tun, kann das Schweizervolk
Vertrauen haben. Ein unbeugfames, Holzes, wehrhaftes Schweizervolk
kann der Bundesrat feinerfeits nur fchaffen auf der Grundlage der frei-
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heitlichen Idee, und auf keiner anderen. Dies bedingt, daß die Politik
des Bundesrates fo geartet fein muß, daß aus ihr fein Bewußtfein von
diefer Idee und von der damit verbundenen internationalen Verantwortung

zu erkennen ift: die Schweiz muß innerhalb Europas und innerhalb

der ganzen Welt der Hort der freiheitlichen Idee bleiben. Es follte
zum mindeften die Richtlinie einer klug vorausfchauenden Regierung
fein, die Politik der Nicht-Einmifchung nicht bis zur völligen Preisgabe

der Gleichgefinnten der ganzen Welt — und das heißt bis zur
völligen Ifolierung und Selbftpreisgabe — zu treiben. Es war dies der
Gefichtspunkt der großen Bundesräte des vergangenen Jahrhunderts.

Die gegenwärtige allzu willfährige Außenpolitik unferer
Landesregierung ift uns daher nicht begreiflich. Handelt der Bundesrat auch
bona fide, fo ftützt er feine Außenpolitik jedenfalls auf eine falfche
und kleinmütige Auffaffung des fchweizerifchen Volkscharakters. Wir
begreifen nicht, daß er Wehrkredite fordert und doch bei jeder
Gelegenheit nur dafür forgt, daß fich Verzagtheit der Herzen
bemächtige. Wir finden es finnlos und gefährlich, daß man auf der einen
Seite materiell aufrüftet und auf der anderen Seite der moralifchen
Abrüftung des Volkes jeden Vorfchub leiftet. Die jüngften Befchlüffe
des Bundesrates verraten feine Schwäche und Willfährigkeit und feine
Losgelöftheit vom wahren Grund des fchweizerifchen Volkscharakters
auf eine beftürzende Weife. Gegen diefe Schwäche und Nachgiebigkeit
und gegen diefe Losgelöftheit erheben wir warnend unfere Stimme.

Wir zweifeln nicht daran, daß unfere Landesregierung fich des

Ernftes der kommenden Zeiten bewußt ift. Möchte fie aber auch die
Zuverficht gewinnen, daß Sie ihre Politik getroft wieder im Zeichen
alter, ftolzer fchweizerifcher Tradition führen kann, im Bewußtfein,
daß die Wehrmittel der Mächtigen nur die Wirkung haben, die
moralifchen Kräfte der Abwehr noch ftärker auf den Plan zu rufen. Das
Volk wird dem Bundesrat die Treue und die Gefolgfchaft nie verfagen,
wenn er es im Zeichen der fchweizerifchen Freiheit führt. Erinnere
man fich immer der Worte Gottfried Kellers:

„Ueberdies verteidigt die Schweiz, indem Sie ihre Stimme gegen
den ungeflraften Mißbrauch der Gewalt erhebt, ihre eigene Freiheit
und Unabhängigkeit."
Mit diefer Mahnung unferes größten Dichters an das Herz der

fieben Männer, die die Gefchicke unferes geliebten kleinen Landes leiten,
die zugleich die Worte eines Staatskanzlers waren, die in einer
ähnlichen internationalen Situation ausgefprochen worden find, möchten
wir für heute fchließen, in der Erwartung, daß fie auch künftig nicht
vergeffen werden. Sie find es nicht im Herzen des Volkes.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Das Schweizerifche Freiheitskomitee.

Für die Gefchäftsleitung der Präfident: Dr. Kronauer.
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